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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1988

Norm

ABGB §1151 ID

Rechtssatz

Gegen die Beendigungskonstruktion bei Aussetzungsverträgen sprechen aber ganz entschieden die Interessen des

Arbeitgebers. Ausgesetzt und nicht gekündigt wird aus der Sicht des Arbeitgebers vor allem deswegen, um sich durch

Zusage der Wiedereinstellung die aus der Beendigung des Arbeitsvertrages erwachsenden Kosten zu ersparen.

Entscheidungstexte

9 Ob 901/88

Entscheidungstext OGH 27.04.1988 9 Ob 901/88

Veröff: WBl 1988,438

9 ObA 115/89

Entscheidungstext OGH 11.05.1989 9 ObA 115/89
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